
                              

   

 

Innichen, am 18.04.2023 
 

RUNDSCHREIBEN 04/2023 – APRIL 
 
ALLGEMEIN 

 

GEÄNDERTE ÖFFNUNGSZEI-

GEN IM ZEITRAUM 

01.05.2023 – 

30.06.2023 

 
Wir teilen Ihnen mit, dass in der Steuererklärungszeit - ab dem 
01.05.2023 bis zum 30.06.2023 - unser Büro am Nachmittag für den 
Parteienverkehr geschlossen bleibt. In diesem Zeitraum ist das 
Büro von 08:00 bis 12:00 geöffnet. 
 

STEUERERKLÄRUNGEN 

(UNICO/730) 

 

All jene Kunden, welche uns bereits in den letzten Jahren mit dem 
Abfassen der Steuererklärung (Mod. Redditi oder Mod.730)               
beauftragt hatten, erhalten in diesen Tagen per Post die Formulare 
für die aktuell abzufassende Steuererklärung zugeschickt. 

 

Unter folgendem Link finden Sie die Formulare auch in digitaler Ver-
sion: 

 

- Mod.730/2023 

- Mod.Redditi 2023 

 

Die Unterlagen, die für das Abfassen der Steuererklärung benötigt 
werden, können Sie zu den Öffnungszeiten bei uns im Büro abge-
ben, oder alternativ an folgende E-Mail Adresse senden: info@sp-
consulting.it. 

WICHTIG: Wir bitten Sie die Unterlagen vollständig, gesammelt, 
zusammen mit dem ausgefüllten und unterschriebenen Formular 
abzugeben. 

 

Die meisten abschreibbaren Spesen dürfen nur in Abzug gebracht 
werden, wenn bei der Bezahlung ein nachverfolgbares Zahlungs-
mittel verwendet wurde (Überweisung oder Kartenzahlung). 

Wenn Rechnungen ohne Zahlungsbestätigungen abgegeben        
werden, können wir diese Belege für das Abfassen der Steuererklä-
rung nicht berücksichtigen. 

 

 

 
 
 
 
 

 

https://partner24ore.ilsole24ore.com/professional-partner/studio-picchetti-stp/
https://www.facebook.com/people/Studio-Picchetti-stp/100057229998866/
https://www.instagram.com/studio_picchetti/
https://www.sp-consulting.it/CustomerData/452/files/Documents/downloads/rundschreiben-modell-730-2023.pdf
https://www.sp-consulting.it/CustomerData/452/files/Documents/downloads/rundschreiben-reddito-pf-2023.pdf
mailto:info@sp-consulting.it
mailto:info@sp-consulting.it


                              

   

 

BUCHHALTUNG 
 

STEUERGUTHABEN FÜR 

ENERGIE- UND GASVER-

BRAUCH 

 
Mit dem Gesetzesdekret Nr. 34 vom 30.03.2023 („Decreto bol-
lette“) wurden die Steuerguthaben für den Gas- und Energiever-
brauch auch auf das 2. Trimester 2023 ausgeweitet.  
Im Vergleich zu den vorherigen Trimestern wurde die Höhe der 
Guthaben aber abgesenkt (Strom auf 10% und Gas auf 20%).  
 
Anspruch haben alle Unternehmen mit einem Stromanschluss 
von mindestens 4,5 kW. 
 
Die Berechnung der Guthaben kann wieder bei den jeweiligen 
Energieversorgern beantragt werden. 
 
 
Der Antrag um diese Mitteilung sollte per PEC-Mail an den Strom- 
oder Gaslieferanten gestellt werden. 
 
 

BETRÜGERISCHE MAILS  
GETARNT ALS SCHREIBEN 

VON DER AGENTUR DER  
EINNAHMEN IM UMLAUF 

 
 
In letzter Zeit sind wieder vermehrt betrügerische E-Mails im Um-
lauf, welche sich als Schreiben der Agentur der Einnahmen (Agen-
zia delle Entrate) tarnen. Den Empfängern wird darin eine Steuer-
rückerstattung in Aussicht gestellt.  
Sie werden darin aufgefordert persönliche Daten bzw. Details zu 
Ihren Kreditkarten preiszugeben. 
 
Laut der Agentur der Einnahmen handelt es sich hierbei um einen 
Versuch von Phishing, der den Zweck verfolgt, auf gesetzeswid-
rige Art und Weise in den Besitz von persönlichen Daten zu gelan-
gen. Aus diesen Gründen ersuchen wir alle Betroffenen, bei Erhalt 
einer solchen elektronischen Mitteilung, diese der Agentur zu 
melden, weiters die Mitteilung schnellstmöglich zu löschen und 
die Anlage nicht zu öffnen, da diese eine potenzielle Gefahr dar-
stellt. 
 

 
  

https://partner24ore.ilsole24ore.com/professional-partner/studio-picchetti-stp/
https://www.facebook.com/people/Studio-Picchetti-stp/100057229998866/
https://www.instagram.com/studio_picchetti/


                              

   

 

 

LÖHNE 
 

ANSTELLUNGSMÖGLICHKEI-

TEN BEI SOMMERJOBS 

 
Es wird grundsätzlich zwischen zwei Anstellungsarten unterschie-
den, Sommerpraktika und Ferialverträge:  
 
Sommerpraktikum:  
 
- Dient der beruflichen Orientierung  
- Mindestalter 15 Jahre  
- Es liegt kein Arbeitsverhältnis vor, Mitteilung an Arbeitsamt     

muss aber erfolgen  
- Es kann ein monatliches Taschengeld vereinbart werden, 

empfohlen werden 800 – 1000 Euro Netto 
- Arbeitszeiten: Bis 16 Jahren max. 35 Stunden pro Woche, bis 

18 Jahre max. 40 Stunden, von Volljährigen dürfen auch Über-
stunden verlangt werden  

- 2 Ruhetage, möglichst zusammenhängend, wobei einer der 
Sonntag sein muss (Ausnahmen in den Bereichen Tourismus, 
Sport und Kunst)  

 
Ferialvertrag:  
 
- Befristeter Arbeitsvertrag mit Ausbildungszweck  
- Mindestalter 16 Jahre  
- Dauer: 6 bis 14 Wochen  
- Entlohnung richtet sich nach dem Kollektivvertrag und der  

Bildungsstufe  
- Arbeitszeiten: Bis 18 Jahre max. 40 Stunden pro Woche, von 

Volljährigen dürfen auch Überstunden verlangt werden  
- 2 Ruhetage, möglichst zusammenhängend 

 

 
 
 
Für eventuelle Rückfragen bzw. genauere Erläuterungen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur  
Verfügung. 
 
                                  Mit freundlichen Grüßen 
   - Dr. Corrado Picchetti - 
 

   
 

 
Studio Picchetti G.m.b.H-Freiberuflergesell-
schaft 
Wirtschaftsprüfer & Steuerberater 
Herzog Tassilo Straße 21 I-39038 INNICHEN 
Tel. 0474 916007 Fax 0474 916010 
info@sp-consulting.it 
MwSt.-Nr. 03070310218 

 Studio Picchetti S.r.l. - Società tra professionisti 
Revisori contabili e commercialisti 
Via Duca Tassilo 21 I-39038 SAN CANDIDO 
Tel. 0474 916007 Fax 0474 916010 
info@sp-consulting.it 
N. Part. IVA. 03070310218 

 

https://partner24ore.ilsole24ore.com/professional-partner/studio-picchetti-stp/
https://www.facebook.com/people/Studio-Picchetti-stp/100057229998866/
https://www.instagram.com/studio_picchetti/
mailto:info@sp-consulting.it
mailto:info@sp-consulting.it

